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Der neue Schweizerische Republikaner.
——

Herausgegeben von Usteri.

Mittwoch/ den 27 May 1801. Fünftes Quartal. Den 7 Praireal IX.

Gesetzgebender Rath/ 14. April.
(Fortsetzung.)

< Beschluß des Berichts der Polizeycommißion, z die

Wirthschaft des B. Kuöchler betreffend.

Ungeachtet die dem gesetzgebenden Rath eingereichte
Bittschrift ihrem Inhalt nach bloß auf den Kuöchler sich

bezieht/ und was den Bösch betrift/ lediglich, als Be.
weis der Partheylichkcit der Verwallungskammer ange,
führt ist, so ist dennoch der Schluß der Petition als
von beyden gezogen dargestellt und ist auch die Petition
selbst, nachdem sie allbereits in Betreff der Signatur des
Kuöchlers visirt war, mit dem von dem Stadthalter zu
Surfte beglaubigten Unterschrjstszeichen des Bösch ver.
sehen.

Ueber diese Petition nun hat Eure Polizeycommißion
die Ehre, Ihnen B. Gesetzgeber/ folgendes Befinden
vorzulegen:

Die Commißion wundert sich nicht über die verschie.
denen Petitionen die gegen das Gesetz vom 20. Nov.
izoo bey der Gesetzgebung einlangen, da dieses Gesetz
dazu bestimmt war, der zahllosen Vermehrung derWirrh-
schaften, die die uneingeschränkte Gewerbsfreyhcir ver.
anlaßte, und den dadurch entstandenen nachtheiligen Fol,
gen für die Sittlichkeit und den Wohlstand der Bürger,
durch Reduktion derselben ein Ende zu machen und so

^
fort in manches Privalinteresse eingreifen mußte, das
nun bald mit den Grundsätzen der Freyheit und Gleich.
heit,t>ald mir der Darstellung des großen Schadens der
ihm zugefügt wird, bald mit Klagen über Pariheylichkeit
gegen die Behörden denen die Vollziehung obliegt, sich
dem Dispositiv desselben zu entziehen sucht. Was Eure
Commißion eher wundert ist, daß es der Petitionen dieftr
Art nicht viel mehrere giebt, und djcftr Umstand ist kein
Smnger Beweis von der allgemein anerkannten Noth.

wendigkeit Eurer Verfügung, und zeigt auch ein Zutrauet»
in die Maßnahmen der Gesetzgebung, das ungeacht es

verdient ist, dennoch in der schwierigen Lage in welcher

unser Vaterland sich befindet, kaum zn erwarten war.
Die Mitglieder der Commißion B. Gesetzgeber, be»

dauern als Menschen jeden Einzelnen, dem Euer Gesetz

wehe thut, so wie sie auch alle diejenigen bedauern, denen

die neue Verfassung oder die vielleicht mißverstandene

Anwendung derselben, ohne Entgelt» Befugnisse raubten,
die ungeachtet Ausgüsse von Hoheitsrechtcu, dennoch

durch die ehemaligen Verfassungen und Landesgesetze

sanklionirt und gleichsam in das Privatcigenthum derftl»
den übergegangen waren. Sie glaubt ferner, daß die
Verwaltungskammcr nicht aller Orten in den wahren
Geist Eures Gesetzes vom 20. Nov. igoo eindringen,
und hier mit allzugroßer Strenge, dort mir allznvieler
Nachficht die Reduktion der Wirthschaften betreiben ;
auch kann es seyn, daß hie und da Partheylichkcit unter»
lausen mag ; allein alle diese Betrachtungen können von
jedem Gesetz gelten, das über allgemeine Polizey Gegen»
stände verfügt, und so lauge die Gewalten getrennt find,
wird es sich immer zutragen müssen, daß zuweilin die

nollzieheuten Behördenein solches Gesetz auf einen gegc-
bcnen Fall so anwenden werden, wie es der Gesetzgeber

nicht würde angewandt haben, wenn er es auf diesen

Fall anzuwenden gehabt hätte; allein dieß ist ein dem
Grundsatz der Trennung der Gewalten anklebender

Mangel, und wenn Ihr B. Gesetzgeber, diesem Grund«
satz unserer provisorischen Verfassung nicht entgegeuhan.
dein wollt, so könnt Ihr weder unter der Form eines
Dekrets, noch unter der einer Gefttz- Erläuterung übe?

individuelle von den Vollzichungsbehörden kraft gefttzli«
cher Gewalt entschiedene Fälle, bey denen die formellen
Vorschriften eines Gesetzes nicht verlczt find, absprechen.

Ohne uns daher mit der der Verwaltungskammer
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von Luzeen übertragenen Untersuchung zn beschäftigen,

ob das Bedürfniß der Gegend die Wirthschaften der Pc-

tente» Kuochler und Bösch crfvderu? und ob sie jene Be.
vvllmáchiigung des Ministers des Innern vom Horn,
wohl oder übel anzuwenden unlctiassen habe Eine

Untersuchung mit der wir uns übrigens nicht abgeben

dürsten ohne uns durch die Gegenberichte der Munizi-
palttären und der Verwattungskammer die behvige Sach-
kenntniß erworben zu haben, tragt Eure Polizehcom-

mißion darauf an, in diese Petition nicht einzutreten.

Unterdessen da in derselben der Vcrwaltungskammer
Parlheylichkeit vorgeworssen, und dieser Vorwurf mit
Thatsätzen beftgt wird, so glaubt Eure ComiNißion, es

fty der Fall in dieser Hinsicht, um das Betragen der

beschuldigten Behörde zu untersuchen, und dieselbe cnt-

weder zur Ordnung zu weisen ober gegen falsche Be-
schuldigungen zu schützen, diese Petition mit, folgender

Botschaft an die Vollziehung zu weisen:

Botschaft.
B. Vollz. Räthe Es ist zwar der gesetzgebende Rath

in die hier bcyliegende Bittschrift der B. Kuoehler und

Bösch, welche sich wegen Einziehung ihrer Wirthschaf,
ten und unterlassener Bekanntmachung und Anwendung
einer Weisung des Ministers des Innern über die Ver-
waltungskammer von Luzcrn beschweren, als über einen

Gegenstand, der unter der Competenz der vollziehenden

Gewalt liegt, nicht eingetreten; allein da in dieser Bitt-
schuft die Verwaltungskamer des Cantons Lnzecn Pflicht-

widriger Nachsicht und Parlhcylichkcit beschuldigt wird,
und diese Beschuldigung auf Thalsätzc qcstüzt ist, so sieht

sich der gesetzgebende Rath veranlaßt, Ihnen B. Vollz.
Rathe diese Beschwerden mitzutheilen, damit-Sie in

Fall gesczi werteiu die Sache untcrmchen zu lassen, und

je nach dem Resultat dieser Untersuchung, entweder ge-

gen die Verwaltungskammer das nöthige zu verfügen,

vder aber diese Behörde gegen grundlose Beschuldigungen

in Schutz zu nehmen.

Gesetzgebender Rath, 15. April.
Präsident: V o n d e r fl ü e.

Folgende von der Finanzcowmißion angetragene Bot-
schast an den Vollz. Rath wird in Berathung und her-

nach angenommen.
B. Vollz. Räche In einer Botschaft vom 24 Merz

wachen Lie dcn gesetzgebenden Rath auf den wichtigen

Schaden aufmerksam, den die Waldungen in vielen Ge-

genden der Republik durch den Weidgang in denselben

latden, und schlaget» daher demselben vor,. dicGesetze

über die Weidrechtssoskanssichkeltanfurbarem Land, mit
den nölhigen Modifikationen auch auf die Waldungen
auszudehnen, und unter Vorbehalt der allfalligcn Ent->

schädigungeii, den Weidgang m Wäldern für alles Vieh
unter aîìgcme sicher Straft zri verbieten.

So fthr nun auch der gesetzgebende Rath mit Ihnen
B. Vollz Räthe, den unermeßlichen Schaden anerkennt
und bedauert, den die durch jo viele andere Verheerungen
der neuesten Zeit zngrnndg richteten Waldungen i» den
meisten Gegenden unserer Republik, auch noch fortdau»
rend durch den Weibgang m denselben l.idcn, so sehr ist
er anderseits überzeugt, daß die allgemeine Ausstellung
der Grundsätze, die Sie als Hilfsmittel vonchiageu,
durchaus unanwendbar wäre. Nicht lange nach Auffiel»
lung der Wcidrechtsloskäuflichkeit aus urbarem Land —
durch die vorige Gesetzgebung — zeigte sich die Schwie-
rigkeit der unbedingten Anwendung dieses Grundsatzes
und der Nachtheil den dicstlbe ans die landwirthschast' -
chen Verhältnisse ganzer Gegenden der Republik hatte,
so daß der gesetzgebende Rath gezwungen ward - jencs
Gesetz so zu modificiren, daß die vollziehende Gewalt mit
ihren verschiedenen Zweigen beynahe eine willkürliche
Anwendung desselben in Händen hat. Aber dies.- Schwie.
rigkeiten und dieser Nachtheil für ganze Gegenden, die
die Weidrechtsloskänflichkeit auf urbarem Land zeigte,
sind noch unbedeutend gegen diejenigen die sich unftlbar
zeigen werden bey Aufstellung dieses Griindmtzes für die
Waldungen und der wirklichen Einstellung alles Weid,
rechts in denselben. In den Alpen z. B können viele der
vortreflichsien Bergwàn nur lintcr der Bedingung be.
nuzt werden, daß das Vieh während der Sonnenhitze
des Tags sich in die benachbarten Waldungen zurükziehe,
wo eö aber zugleich auch weidet. Noch wichtiger gegen
die jetzige Aufstellung lenes allgemeinen Grundsatzes ist

der Umstand, daß eine beträchtliche Zahl von Helveticns
Einwohnern zu ihrem nothdürftigen Unterhalt ein Srück^
Vieh oft nur eine Ziege, das schädlichste Thier für die

Waldungen halten, ohne eine Handbreit Land.für ihre
Ernährung eigenthümlich zu besitzen. Dieses Vieh, diese

Ziegen besonders, werden gröstmtheils, freylich zum
grossen Schaden der Waldungen, in diesen geweidet;
aber kann die Gks tzgcbung Helveticas M einem Zeitpunkt,
wo auch die ärmsten, eigenlhnmslosesten Haushaltungen, -

fremde Krieger ernähren, und fürchterliche Gemeinds-

Cantons - und StaalSlasteu tragen müssen, diese zahl-

reiche Kiaße der Arm-n' auf einmal dieses ihr freylich
durch Mißbrauch entstandenen aber doch nnentbch'lich

gewordenen NahrungszweigeS-berauben? Wahrlich kein >



Zeitpunkt ist ungünstiger für di? Abstellung solcher Miß-
brauche, als der, in welchem sie zum nothdurfngsten'

Unterhalt einer Menge Menschen unentbehrlich sind Sie '

B. Vollz. Räche-scheme» zu glauben, daß einige Mvdifi. ^

kationen eines solchen Gesetzes einerseits den großen wich-

tigcn und sehr dringenden Hauptendzweck erreichen, und

doch die etwelche Ausnahmen erfordernden Lokalverhält-

Nisse begünstigen könie; allein der ieztderührle Umstand der

Schwierigkeilen jezt einen solchen Grundsatz aufzustellen,

ist unglücklicher Weise zu wenig local, und nur zu sehr in

den verschiedenen Gegenden Hclvcueus wirksiun; und

auch diesen noch abgerechnet, so zeigen die Schwierig-
keilen weiche die vorige Gesetzgebung bey Veardeitung

dicfs Geg nstandes insbesondere und des eben so sctzänd-

lichrN Holzsreveis, bey jedem ihrer Schritte empfand,
sehr deutlich daß einstweilen noch die Foesifichecung nicht
leicht durch allgemeine Gesetze erzielt werden kann, und

daß die Vorbearbeitung ähnlicher Administrationsgc-
genstände, auch selbst in so weit sie Gegenstände atlgcmel.
ner Gesetze seyn können durchaus von Männern gcsche-

hen muß, die diese AdmmisirationSzweige als ihre» ei.

gentlichen ausichlleßlichen Berns treiben. Der gesctzgeb.

Rath glaubt daher, um ans dem sichersten und kürzesten

Weg dasjenige Ziel zu erreichen, welches er mit Ihnen
B- Voltz. Räthe in Rücksicht oer Forstsicherung zu errei-
chcnwünscht, müsse dcrj.mge Weg eingeschlagen werden,
deader Vollz, Ausschuß vor einem Jahr, in Rücksicht
der Sicherung des Bergbaus in Helvetica nahm; ncm-
Zich cmtgen tmsir Atimmstrauvn kundigen und sie zum
Theil als auöschlicsscudem Beruf treibenden Bürgern, tie
einiliveMge Beivrgung dieses AdministralivnSjtveiges an-
zuverlrauen und Ihnen einerseits ansznlragen, den Ge-
genstemd aus dem Gesichtspunkt des allgemeinen St'aats-
intéressé sowohl als nach t en verschiedenen Lokmbedürsnis-
sin zu besorgen und anderseits an der Enlwcrffnug allge-
meiner Verordnungen zu arbeiten bey denen di.j.nigrn
Modifikationen und Ausnahmen angebracht seyen, welche
die mann!gf»iligen Lek ilverhältuissc crfovern, und die,
wenn sie bann auf vollständige Kenntnisse und Ersah,
rung gegründet stab, der Gesetzgebung ruhig zur ge-
sitzlichen Sanktion vorgelegt werden können.

Auf diesem oder einem ähnlichen Weg glaubt der
gesetzg. Rath sollte einstweilen sowohl mit der Forstadmi-
lustration als mit andern Verwaltungszweigen verfahren
werden, und aus di.-scm Weg würde es möglich, die
gehörige Sorge für- alle Lokalbeburfmsse zu haben, ohne
dadurch das grosse Centraàteresse der ganzen Nation
mis dem Auge zu verlieren."

Da der gesetzg. Rath glaubt, einstweilen nicht in den

Gegenstand Ihrer Botschaft eintreten zu können, so

bleibt es auch einstweilen., B- V. N., noch Ihnen
überlassen, diejenige» Mittel anzuwenden, die die Forst,-

sichcrung bewirken können, ohne wichtige Lvkaldedurf-
nissc zu verletzen und ohne die sonst schon gedruckte und'
verlaßne Armuth des einzigen Mittels zu berauben,'
sich in den itz gen bedrängten Zeiten auszuhelfen; und
ebenso ist es auch Ihrer Klugheit anheimgestellt, die-

Winke über die Mittel zu Erreichung des gewünschten'-

Endzwecks zu benutzen, die in dieser Botschaft cnthai-
ten sind.

Folgende? Gutachten der Finanzcommißion wird in
Berathung und hernach angenommen:

B. Gesetzgeber'. Ihr habet eurer Finanzcommißion
die Botschaft des Vollz Raths vom 2?. Merz zur Unter»

suchung und Berichterstattung überwiesen, welche die

verlangte Auskunft, so Sie unterm ;. Ienner (auf
Aolrag eines Mitglieds, welches für die beyden Cantone

Beilenz und Lcm«s auf eine Ausnahme des gesetzlich be--

sck'lossenen Auflagensystems antrug) von der Vollziehung'
betreff des Dekrets vom 9. Heum. 1800, welches die'

Vollziehung begwältigt, die ihr am zweckmäßigsten schein

nonden Auflagen in den Cantoncn Bcllcnz und Lauis zu'
beziehen, enthaltet. Ihre Finanzcommißion hat nach'

reiflicher Prüffung obiger Botschaft gefunden, daß für'
diese 2 Cantone von dem gesetzlich bcstimmten Auflagen,
system für das I. 1800 keine Ausnahmen zu machen''-

seyen — und schlägt Euch zu dem-Ende folgende Bot-'
schaff an den Vollz. Rath vor:

B. Vollz. Rälhc t Mit Ihrer Botschaft v 27. M'rz-
ertheilten Sie dem gesetzg. Rath, auf seine Einladungì
vom ;. Ienner, betreff des Dekrets vom 9. Heum. >8c>o,.

> welches die Vollziehung begwältigte, die ihr am zweck-'

mäßigsten scheinenden Auflagen in den Cantonen Bellen; ì

und Lauis beziehen zu lassen, Kenntniß von der Voll-'
Ziehung gedachten Dekretes. Nun hat aber der g-ss.tz-'

gebende Rath gefunden, daß von dem gesetzlich de chios-

se um Atiflagensystem keine Ausnahmen gestattet werden'
können. Dagegen es sich dann von selbst versteht,'
daß bey der künftig zn bestimmenden Cnttchädigung,
welche die Zehendpflichtigen für die ; verfl-oßnen Jahre

'

werden zu zahlen haben, den beyden Cantone» für den'
im I. 1800 von ihnen bezahlten Zehnden wird Rechi--

nung getragen werden. Der gesetzg. Räth ladet Sw-
dgher ein, das Finanzsystem in vbb^meldten beyden'
Canlvnen-in-Vollziehung sitzen zu lassen«-



il6
Folgendes Gutachten der Pollzeyeommißion wird in

Berathung und hernach angenommen:

V.Gesetzgeber! Unterm May 1800 übermachte

der Vollziehungsausschuß ver Gesetzgebung die von ihm
.über die Theilung des Crispimanschcn Brudcrschaftssond
in Bremgarten gefovcrten Aufschlüsse, mit Beylcgung
der Abschrift- der sub Lilt. L. vermcldten Petition der

Minderheit und dem Extract -à.

Unterm;:. May iZoo wurde das über diesen Ge-

genstand dem grossen Rath vorgelegte Gutachten seiner

Commißion, der allgemeinen Commißion über Zunft und

Innungen zugewiesen.

(Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
AmuteMenz poétiques 6'un Aveugle. kor l'Autsur 6s

l'Optiqu» 6s l'Onivers. 8- ^ Lausanne cd. kiscber

et Vincent. iZol. S. 8?-

So wie in der Ode auf den Frieden, die wir in

N. 276 S. "54 anzeigten), wird man auch in diesen

neuen Dichtungen des würdigen Greisen, die Kraft
des Jünglings und den helle» Geist des gebildeten Man-

„es, der aus dem reichen Schatze seiner Kenntnisse

Schöpfungen ersehnst, die ihm für jene Ersatz geben,

welche sein körperliches Aug nicht mehr zu erblicken ver-

mag, bewundern. Es sind poetische Briefean Freunde, in
den ersten Iahren der helvetischen Revolution geschrieben,

die uns hier mitgetheilt werden. Die mehrern derselben

sind an Hr. H — von Bern geschrieben, der damals

m Italien sich aufhielt.

,— Après gne la politique
Os ces puillans 6èpr.è6atsurz
Jonc le régime clelpotique
Os la francs accrût les malheurs,
Ourclillant uns trams inique
flous a plonges clans le cakos

v'un trouble et 6èlor6re snarcnîqnê;
O'elì 6ans le remple äs Oslos,
L'elì clans un mon6e romantique,
Oc ànz ies concerts 6s kspbvs,
(Jus votre goût vraiment attique»
Ious sait trouver un 6oux repos.

Ainst vous suive? Is sagssts
Des philosophes 6e ls Orèce,
lIui tels que boeracs st klacon,
Ovrsqus lOcat 6ans ss âstrellû,
klottoit liens voile st sans timon,
8e consolaient clans leur crilìelle
kar les 6oux cirants 6'ànacrêon;
Lt pour suir la confusion
Oagnoism ls sommet 6u kermeiks.

Avec Is ?èls 6'un Laton,
Vous sve? comme Oicèron,
Voulu sauver l» République;
Oetablir 6ans leur ciroit antique
Oes Vau6ois 6es emplois exclus;
Obangsr enkn 6 e nos Lrallus
O'avare et balle politique,
Ot réformer tous les abus
Ou régime arilìocrarique:
It bonnement long-tems je crus
(Jus selbst 6s vous éloquence
feroic revivre les vertus
Os nos anciens Oincinnatus
Oont le civisme et la pru6encs
Lbe? nous ne se retrouvent plus.

Alais combattant la morgue altiers,
Ot la politique usurière,
Oe quelques bènateurs hautains;
Vos etkorrs furent toujours vains.
Votre morale trop sèvère
Ois put 6èjouer leurs 6else!ns;
Onlin par 6es coups 6s couriers^
O'on apprit l'arrêt 6es clelìius;
flous tûmes forces par la guerre
lì, 6e venir ltepublicains.
Lienrôt après ls clelporisme
krenanc le masque 6u eivisms
Ot celui 6e la liberté,
bût cièguiser son egoisms
Oc cacber sa cupiäics.

Wir benutzen diese Gelegenheit, um mit ein paar
Worten wenigstens, eine schon etwas allere Schrift des

nemlichcn Verfassers anzuzeigen.

O'vptique «le l'Onivers ou la kbilosopkis 6es Voyage«

surour 6u monäs. kosme äivise en six parties,

kar le Litoyen balcbli. 8> Lerne ch. Lm. llallsr.
17??. S.l.MttcincmTttelkupftrv.Duà.)

In poetischem Gewände wird hier eine grosse Man»

nigfaltigkcit nützlicher Kenntnisse mitgetheilt und die

Schrift kann besonders in den'Händm der gebildetem

Jugend sehr wohlthätig seyn.
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